
 

 

 
16.12.2019 I 89-1.14.4-127/19 

über die Verlängerung der Geltungsdauer der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ 
allgemeinen Bauartgenehmigung 
vom 21. März 2018 
 

 

Z-14.4-689  31. Januar 2020   
31. Januar 2022  

MBJ Fassadentechnik GmbH 
Am Bahndamm 7 
87677 Stöttwang/Linden 
 
 
  

 
  

Klemmverbindung, Glasträger und ihre Komponenten für die Fassadensysteme MBJ-System 
Stahl, MBJ-System Holz und MBJ-System Aluminium  

Dieser Bescheid verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-14.4-689 vom 21. März 2018. Der Gegenstand ist 
erstmals am 25. Juli 2007 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden. 
Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.   

Dr.-Ing. Ronald Schwuchow  
Referatsleiter  
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